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B E K A N N T M A C H U N G

Wasserversorgungsverband Rhein-Wupper 
Änderung der Verbandssatzung

Die Verbandsversammlung der Wasserversorgungsverban-
des Rhein-Wupper hat in ihrer Sitzung am 26.11.2019 ein-
stimmig die Änderung der Anlage zur Verbandsatzung
beschlossen.

Die Veröffentlichung erfolgte im Amtsblatt der Bezirksregie-
rung Köln, Ausgabe 49 vom 09.12.2019, lfd. Nr. 617, Seite 436: 

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/amtsblatt/ 
2019/49-2019.pdf

B E K A N N T M A C H U N G

Ordnungsbehördliche Verordnung über die Freigabe 
des verkaufsoffenenSonntags 01.03.2020  

im Stadtteil Solingen-Ohligs 

Aufgrund des § 6 (4) des Gesetzes zur Regelung der Laden-
öffnungszeiten (Ladenöffnungszeitengesetz – LÖG NRW) 
vom 16.11.2006 - in der Fassung vom 22.03.2018 – und des  
§ 27 (1) des Ordnungsbehördengesetzes NRW wird von 
der Stadt Solingen als örtlicher Ordnungsbehörde gemäß 
Ratsbeschluss vom 05.12.2019 für den Stadtbezirk Ohligs, 
folgende Verordnung erlassen:

§ 1
(1)  Verkaufsstellen dürfen am 01.03.2020 anlässlich des 

Buchantiquariats in der Zeit von 13:00 bis 18:00 Uhr 
innerhalb der in der Anlage gekennzeichneten Flächen 
geöffnet sein. 

(2) Die Gebietsgrenzen ergeben sich aus § 2 dieser Ver-
ordnung.

§ 2
Die Geltungsbereiche werden im Einzelnen durch einen 
Straßenverbund (jeweils beide Straßenseiten) definiert.
Lennestraße, Aachener Straße, Düsseldorfer Straße, Bahn-
straße (zwischen Düsseldorfer Straße und Keldersstraße), 

Forststraße (zwischen Düsseldorfer Straße und Talstraße), 
Emdenstraße, Grünstraße (zwischen Düsseldorfer Straße 
und Talstraße), Emscherstraße (zwischen Lennestraße und 
Grünstraße).
Die Anlagen zu § 2 stellen die räumlichen Geltungsbereiche 
bildlich dar.

§ 3
(1)  Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-

sig im Rahmen des § 1 Verkaufsstellen außerhalb der 
dort zugelassenen Geschäftszeiten offen hält.

(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Gesetzes 
zur Regelung der Ladenöffnungszeiten mit einer Geld-
buße bis zu 5.000,-- Euro geahndet werden.

§ 4
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft.
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(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Gesetzes 
zur Regelung der Ladenöffnungszeiten mit einer Geld-
buße bis zu 5.000,-- Euro geahndet werden.

§ 4
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung der 
Stadt Solingen wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 7 Abs. 6 GO NRW 
eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen dieser ordnungsbehördlichen Verordnung  
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b) diese Satzung/ordnungsbehördliche Verordnung ist 
nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

Solingen, 06.01.2020

Tim-O. Kurzbach
Oberbürgermeister

B E K A N N T M A C H U N G

Ordnungsbehördliche Verordnung über die Freigabe 
des verkaufsoffenen Sonntags 24.05.2020  

im Stadtteil Solingen-Mitte

Aufgrund des § 6 Absatz 1 und 4 des Gesetzes zur Rege-
lung der Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungszeitenge-
setz – LÖG NRW) vom 16.11.2006 – in der Fassung vom 
22.03.2018 – und des § 27 (1) des Ordnungsbehördenge-
setzes NRW wird von der Stadt Solingen als örtlicher Ord-
nungsbehörde gemäß Ratsbeschluss vom 05.12.2019 für 
den Stadtbezirk Mitte folgende Verordnung erlassen:

§ 1
(1)  Verkaufsstellen dürfen am 24.05.2020 anlässlich der 

2. Solinger Bierbörse und der Belebung der Innenstadt 
innerhalb der in der Anlage gekennzeichneten Flächen 
in der Zeit von 13:00 bis 18:00 Uhr geöffnet sein. 

(2)  Die Gebietsgrenzen ergeben sich aus § 2 dieser Ver-
ordnung.

§ 2
Die Geltungsbereiche werden im Einzelnen durch einen 
Straßenverbund (jeweils beide Straßenseiten) definiert.
Konrad-Adenauer-Straße (zwischen Merianstraße und Go-
erdelerstraße), Goerdelerstraße, Ufergarten, Am Neumarkt 

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung der 
Stadt Solingen wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 7 Abs. 6 GO NRW 
eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen dieser ordnungsbehördlichen Verordnung  
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b) diese Satzung/ordnungsbehördliche Verordnung ist 
nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

Solingen, 06.01.2020

Tim-O. Kurzbach
Oberbürgermeister 

B E K A N N T M A C H U N G

Ordnungsbehördliche Verordnung über die Freigabe 
des verkaufsoffenen Sonntags 22.03.2020  

im Stadtteil Solingen-Höhscheid

Aufgrund des § 6 (4) des Gesetzes zur Regelung der Laden-
öffnungszeiten (Ladenöffnungszeitengesetz – LÖG NRW) 
vom 16.11.2006 2006 – in der Fassung vom 22.03.2018 
– und des § 27 (1) des Ordnungsbehördengesetzes NRW 
wird von der Stadt Solingen als örtlicher Ordnungsbehörde 
gemäß Ratsbeschluss vom 05.12.2019 für den Stadtbezirk 
Burg/Höhscheid folgende Verordnung erlassen:

§ 1
(1) Verkaufsstellen dürfen am 22.03.2020 anlässlich des 

Tags des offenen Stadtteils in der Zeit von 13:00 bis 
18:00 Uhr innerhalb der in der Anlage gekennzeich-
neten Flächen geöffnet sein. 

(2)  Die Gebietsgrenzen ergeben sich aus § 2 dieser Ver-
ordnung.

§ 2
Die Geltungsbereiche werden im Einzelnen durch einen 
Straßenverbund (jeweils beide Straßenseiten) definiert.
Grünewalder Straße, Neuenhofer Straße, Neuenkamper 
Straße (zwischen Bergerstraße und Neuenhofer Straße).
Die Anlagen zu § 2 stellen die räumlichen Geltungsbereiche 
bildlich dar.

§ 3
(1)  Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-

sig im Rahmen des § 1 Verkaufsstellen außerhalb der 
dort zugelassenen Geschäftszeiten offen hält.
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§ 1
(1) Verkaufsstellen dürfen am 21.06.2020 anlässlich der 

Walder Theatertage in der Zeit von 13:00 bis 18:00 
Uhr innerhalb der in der Anlage gekennzeichneten 
Flächen geöffnet sein. 

(2)  Die Gebietsgrenzen ergeben sich aus § 2 dieser Ver-
ordnung.

§ 2
Die Geltungsbereiche werden im Einzelnen durch einen 
Straßenverbund (jeweils beide Straßenseiten) definiert.
Walder Kirchplatz, Pützgasse, Friedrich-Ebert-Straße (im Be-
reich des Walder Kirchplatzes bis zur Gebhardtstraße), Stre-
semannstraße (zwischen Wiedenkamper Straße und Walder 
Kirchplatz).
Die Anlagen zu § 2 stellen die räumlichen Geltungsbereiche 
bildlich dar.

§ 3
(1)  Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-

sig im Rahmen des § 1 Verkaufsstellen außerhalb der 
dort zugelassenen Geschäftszeiten offen hält.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Gesetzes 
zur Regelung der Ladenöffnungszeiten mit einer Geld-
buße bis zu 5.000,-- Euro geahndet werden.

§ 4
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung der 
Stadt Solingen wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 7 Abs. 6 GO NRW 
eine Verletzung von Verfahrens- oder Form-vorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen dieser ordnungsbehördlichen Verordnung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b) diese Satzung/ordnungsbehördliche Verordnung ist 
nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

Solingen, 06.01.2020

Tim-O. Kurzbach
Oberbürgermeister

(zwischen Peter-Knecht-Straße und Max-Leven-Gasse), Ka-
sernenstraße (zwischen Haus Nr. 30 und Bergstraße), Berg-
straße (zwischen Haus Nr. 28 und Kölner Straße), Kölner 
Straße (zwischen Ufergarten und Mummstraße), Mumm-
straße.
Die Anlagen zu § 2 stellen die räumlichen Geltungsbereiche 
bildlich dar.

§ 3
(1)  Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-

sig im Rahmen des § 1 Verkaufsstellen außerhalb der 
dort zugelassenen Geschäftszeiten offen hält.

(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Gesetzes 
zur Regelung der Ladenöffnungszeiten mit einer Geld-
buße bis zu 5.000,-- Euro geahndet werden.

§ 4
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung der 
Stadt Solingen wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 7 Abs. 6 GO NRW 
eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen dieser ordnungsbehördlichen Verordnung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b) diese Satzung/ordnungsbehördliche Verordnung ist 
nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

Solingen, 06.01.2020

Tim-O. Kurzbach
Oberbürgermeister 

B E K A N N T M A C H U N G

Ordnungsbehördliche Verordnung über die Freigabe 
des verkaufsoffenen Sonntags 21.06.2020  

im Stadtteil Solingen-Wald 

Aufgrund des § 6 (4) des Gesetzes zur Regelung der Laden-
öffnungszeiten (Ladenöffnungszeitengesetz – LÖG NRW)  
vom 16.11.2006 – in der Fassung vom 22.03.2018 – und 
des § 27 (1) des Ordnungsbehördengesetzes NRW wird von 
der Stadt Solingen als örtlicher Ordnungsbehörde gemäß 
Ratsbeschluss vom 05.12.2019 für den Stadtbezirk Wald 
folgende Verordnung erlassen:
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

Solingen, 06.01.2020

Tim-O. Kurzbach
Oberbürgermeister

B E K A N N T M A C H U N G

Ordnungsbehördliche Verordnung über die Freigabe 
des verkaufsoffenen Sonntags 06.09.2020  

im Stadtteil Solingen-Ohligs

Aufgrund des § 6 (4) des Gesetzes zur Regelung der Laden-
öffnungszeiten (Ladenöffnungszeitengesetz – LÖG NRW) 
vom 16.11.2006 – in der Fassung vom 22.03.2018 – und 
des § 27 (1) des Ordnungsbehördengesetzes NRW wird von 
der Stadt Solingen als örtlicher Ordnungsbehörde gemäß 
Ratsbeschluss vom 05.12.2019 für den Stadtbezirk Ohligs 
folgende Verordnung erlassen:

§ 1
(1)  Verkaufsstellen dürfen am 06.09.2020 in der Zeit von 

13:00 bis 18:00 Uhr anlässlich des Verwöhnsonntags 
innerhalb der in der Anlage gekennzeichneten Flächen 
geöffnet sein. 

(2)  Die Gebietsgrenzen ergeben sich aus § 2 dieser Ver-
ordnung.

§ 2
Die Geltungsbereiche werden im Einzelnen durch einen 
Straßenverbund (jeweils beide Straßenseiten) definiert.
Lennestraße, Aachener Straße, Düsseldorfer Straße, Bahn-
straße (zwischen Düsseldorfer Straße und Keldersstraße), 
Forststraße (zwischen Düsseldorfer Straße und Talstraße), 
Emdenstraße, Grünstraße (zwischen Düsseldorfer Straße 
und Talstraße), Emscherstraße (zwischen Lennestraße und 
Grünstraße). 
Die Anlagen zu § 2 stellen die räumlichen Geltungsbereiche 
bildlich dar.

§ 3
(1)  Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-

sig im Rahmen des § 1 Verkaufsstellen außerhalb der 
dort zugelassenen Geschäftszeiten offen hält.

(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Gesetzes 
zur Regelung der Ladenöffnungszeiten mit einer Geld-
buße bis zu 5.000,-- Euro geahndet werden.

§ 4
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung der 
Stadt Solingen wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 7 Abs. 6 GO NRW 
eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 

B E K A N N T M A C H U N G

Ordnungsbehördliche Verordnung über die Freigabe 
des verkaufsoffenen Sonntags 09.08.2020 

im Stadtteil Solingen-Mitte

Aufgrund des § 6 (4) des Gesetzes zur Regelung der Laden-
öffnungszeiten (Ladenöffnungszeitengesetz – LÖG NRW) 
vom 16.11.2006 – in der Fassung vom 22.03.2018 – und 
des § 27 (1) des Ordnungsbehördengesetzes NRW wird von 
der Stadt Solingen als örtlicher Ordnungsbehörde gemäß 
Ratsbeschluss vom 05.12.2019 für den Stadtbezirk Mitte 
folgende Verordnung erlassen:

§ 1
(1)  Verkaufsstellen dürfen am 09.08.2020 in der Zeit 

von 13:00 bis 18:00 Uhr anlässlich der Sommerparty 
„Echt.Scharf.Solingen“ innerhalb der in der Anlage 
gekennzeichneten Flächen geöffnet sein. 

(2)  Die Gebietsgrenzen ergeben sich aus § 2 dieser Ver-
ordnung.

§ 2
Die Geltungsbereiche werden im Einzelnen durch einen 
Straßenverbund (jeweils beide Straßenseiten) definiert.
Konrad-Adenauer-Straße (zwischen Merianstraße und Go-
erdelerstraße), Goerdelerstraße, Ufergarten, Am Neumarkt 
(zwischen Peter-Knecht-Straße und Max-Leven-Gasse), Ka-
sernenstraße (zwischen Haus Nr. 30 und Bergstraße), Berg-
straße (zwischen Haus Nr. 28 und Kölner Straße), Kölner 
Straße (zwischen Ufergarten und Mummstraße), Mumm-
straße.

§ 3
(1)  Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-

sig im Rahmen des § 1 Verkaufsstellen außerhalb der 
dort zugelassenen Geschäftszeiten offen hält.

(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Gesetzes 
zur Regelung der Ladenöffnungszeiten mit einer Geld-
buße bis zu 5.000,-- Euro geahndet werden.

§ 4
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung der 
Stadt Solingen wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 7 Abs. 6 GO NRW 
eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen dieser ordnungsbehördlichen Verordnung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b) diese Satzung/ordnungsbehördliche Verordnung ist 
nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder
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§ 3
(1)  Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-

sig im Rahmen des § 1 Verkaufsstellen außerhalb der 
dort zugelassenen Geschäftszeiten offen hält.

(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Gesetzes 
zur Regelung der Ladenöffnungszeiten mit einer Geld-
buße bis zu 5.000,-- Euro geahndet werden.

§ 4
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung der 
Stadt Solingen wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 7 Abs. 6 GO NRW 
eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen dieser ordnungsbehördlichen Verordnung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b) diese Satzung/ordnungsbehördliche Verordnung ist 
nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

Solingen, 06.01.2020

Tim-O. Kurzbach
Oberbürgermeister

B E K A N N T M A C H U N G

Ordnungsbehördliche Verordnung über die Freigabe 
des verkaufsoffenen Sonntags 25.10.2020  

im Stadtteil Solingen-Ohligs 

Aufgrund des § 6 (4) des Gesetzes zur Regelung der Laden-
öffnungszeiten (Ladenöffnungszeitengesetz – LÖG NRW) 
vom 16.11.2006 – in der Fassung vom 22.03.2018 – und 
des § 27 (1) des Ordnungsbehördengesetzes NRW wird von 
der Stadt Solingen als örtlicher Ordnungsbehörde gemäß 
Ratsbeschluss vom 05.12.2019 für den Stadtbezirk Ohligs 
folgende Verordnung erlassen:

§ 1
(1)  Verkaufsstellen dürfen am 25.10.2020 in der Zeit 

von 13:00 bis 18:00 Uhr anlässlich des Brückenfestes 
innerhalb der in der Anlage gekennzeichneten Flächen 
geöffnet sein. 

(2)  Die Gebietsgrenzen ergeben sich aus § 2 dieser Ver-
ordnung.

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen dieser ordnungsbehördlichen Verordnung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b) diese Satzung/ordnungsbehördliche Verordnung ist 
nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

Solingen, 06.01.2020

Tim-O. Kurzbach
Oberbürgermeister

B E K A N N T M A C H U N G

Ordnungsbehördliche Verordnung über die Freigabe 
des verkaufsoffenen Sonntags 25.10.2020  

im Stadtteil Solingen-Mitte

Aufgrund des § 6 Absatz 1 und 4 des Gesetzes zur Rege-
lung der Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungszeitenge-
setz – LÖG NRW) vom 16.11.2006 – in der Fassung vom 
22.03.2018 – und des § 27 (1) des Ordnungsbehördenge-
setzes NRW wird von der Stadt Solingen als örtlicher Ord-
nungsbehörde gemäß Ratsbeschluss vom 05.12.2019 für 
den Stadtbezirk Mitte folgende Verordnung erlassen:

§ 1
(1)  Verkaufsstellen dürfen am 25.10.2020 anlässlich 

Mensch Mitte Miteinander und der Belebung der In-
nenstadt in der Zeit von 13:00 bis 18:00 Uhr innerhalb 
der in der Anlage gekennzeichneten Flächen geöffnet 
sein. 

(2)  Die Gebietsgrenzen ergeben sich aus § 2 dieser Ver-
ordnung.

§ 2
Die Geltungsbereiche werden im Einzelnen durch einen 
Straßenverbund (jeweils beide Straßenseiten) definiert.
Konrad-Adenauer-Straße (zwischen Merianstraße und Go-
erdelerstraße), Goerdelerstraße, Ufergarten, Am Neumarkt 
(zwischen Peter-Knecht-Straße und Max-Leven-Gasse), Ka-
sernenstraße (zwischen Haus Nr. 30 und Bergstraße), Berg-
straße (zwischen Haus Nr. 28 und Kölner Straße), Kölner 
Straße (zwischen Ufergarten und Mummstraße), Mumm-
straße.
Die Anlagen zu § 2 stellen die räumlichen Geltungsbereiche 
bildlich dar.
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§ 2
Die Geltungsbereiche werden im Einzelnen durch einen 
Straßenverbund (jeweils beide Straßenseiten) definiert.
Lennestraße, Aachener Straße, Düsseldorfer Straße, Bahn-
straße (zwischen Düsseldorfer Straße und Keldersstraße), 
Forststraße (zwischen Düsseldorfer Straße und Talstraße), 
Emdenstraße, Grünstraße (zwischen Düsseldorfer Straße 
und Talstraße), Emscherstraße (zwischen Lennestraße und 
Grünstraße).
Die Anlagen zu § 2 stellen die räumlichen Geltungsbereiche 
bildlich dar.

§ 3
(1)  Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-

sig im Rahmen des § 1 Verkaufsstellen außerhalb der 
dort zugelassenen Geschäftszeiten offen hält.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Gesetzes 
zur Regelung der Ladenöffnungszeiten mit einer Geld-
buße bis zu 5.000,-- Euro geahndet werden.

§ 4
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung der 
Stadt Solingen wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 7 Abs. 6 GO NRW 
eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen dieser ordnungsbehördlichen Verordnung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b) diese Satzung/ordnungsbehördliche Verordnung ist 
nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

Solingen, 06.01.2020

Tim-O. Kurzbach
Oberbürgermeister

B E K A N N T M A C H U N G

Ordnungsbehördliche Verordnung über die Freigabe 
des verkaufsoffenen Sonntags 06.12.2020  

im Stadtteil Solingen-Ohligs 

Aufgrund des § 6 (4) des Gesetzes zur Regelung der Laden-
öffnungszeiten (Ladenöffnungszeitengesetz – LÖG NRW) 
vom 16.11.2006 – in der Fassung vom 22.03.2018 – und 
des § 27 (1) des Ordnungsbehördengesetzes NRW wird von 
der Stadt Solingen als örtlicher Ordnungsbehörde gemäß 

Ratsbeschluss vom 05.12.2019 für den Stadtbezirk Ohligs 
folgende Verordnung erlassen:

§ 1
(1)  Verkaufsstellen dürfen am 06.12.2020 in der Zeit von 

13:00 bis 18:00 Uhr anlässlich des Weihnachtsdürpels 
innerhalb der in der Anlage gekennzeichneten Flächen 
geöffnet sein. 

(2)  Die Gebietsgrenzen ergeben sich aus § 2 dieser Ver-
ordnung.

§ 2
Die Geltungsbereiche werden im Einzelnen durch einen 
Straßenverbund (jeweils beide Straßenseiten) definiert.
Lennestraße, Aachener Straße, Düsseldorfer Straße, Bahn-
straße (zwischen Düsseldorfer Straße und Keldersstraße), 
Forststraße (zwischen Düsseldorfer Straße und Talstraße), 
Emdenstraße, Grünstraße (zwischen Düsseldorfer Straße 
und Talstraße), Emscherstraße (zwischen Lennestraße und 
Grünstraße) 
Die Anlagen zu § 2 stellen die räumlichen Geltungsbereiche 
bildlich dar.

§ 3
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-

sig im Rahmen des § 1 Verkaufsstellen außerhalb der 
dort zugelassenen Geschäftszeiten offen hält.

(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Gesetzes 
zur Regelung der Ladenöffnungszeiten mit einer Geld-
buße bis zu 5.000,-- Euro geahndet werden.

§ 4
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung der 
Stadt Solingen wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 7 Abs. 6 GO NRW 
eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen dieser ordnungsbehördlichen Verordnung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b) diese Satzung/ordnungsbehördliche Verordnung ist 
nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

Solingen, 06.01.2020

Tim-O. Kurzbach
Oberbürgermeister
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c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

Solingen, 06.01.2020

Tim-O. Kurzbach
Oberbürgermeister

B E K A N N T M A C H U N G

Ordnungsbehördliche Verordnung über die Freigabe 
des verkaufsoffenen Sonntags 13.12.2020  

im Stadtteil Solingen-Mitte

Aufgrund des § 6 Absatz 1 und 4 des Gesetzes zur Rege-
lung der Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungszeitenge-
setz – LÖG NRW) vom 16.11.2006 – in der Fassung vom 
22.03.2018 – und des § 27 (1) des Ordnungsbehördenge-
setzes NRW wird von der Stadt Solingen als örtlicher Ord-
nungsbehörde gemäß Ratsbeschluss vom 05.12.2019 für 
den Stadtbezirk Mitte folgende Verordnung erlassen:

§ 1
(1)  Verkaufsstellen dürfen am 13.12.2020 anlässlich 

Mensch, Mitte, weihnachtliches Miteinander und zur 
Belebung der Innenstadt in der Zeit von 13:00 bis 
18:00 Uhr innerhalb der in der Anlage gekennzeichne-
ten Flächen geöffnet sein. 

(2)  Die Gebietsgrenzen ergeben sich aus § 2 dieser Ver-
ordnung.

§ 2
Die Geltungsbereiche werden im Einzelnen durch einen 
Straßenverbund (jeweils beide Straßenseiten) definiert.
Konrad-Adenauer-Straße (zwischen Merianstraße und Go-
erdelerstraße), Goerdelerstraße, Ufergarten, Am Neumarkt 
(zwischen Peter-Knecht-Straße und Max-Leven-Gasse), Ka-
sernenstraße (zwischen Haus Nr. 30 und Bergstraße), Berg-
straße (zwischen Haus Nr. 28 und Kölner Straße), Kölner 
Straße (zwischen Ufergarten und Mummstraße), Mumm-
straße.
Die Anlagen zu § 2 stellen die räumlichen Geltungsbereiche 
bildlich dar.

§ 3
(1)  Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-

sig im Rahmen des § 1 Verkaufsstellen außerhalb der 
dort zugelassenen Geschäftszeiten offen hält.

(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Gesetzes 
zur Regelung der Ladenöffnungszeiten mit einer Geld-
buße bis zu 5.000,-- Euro geahndet werden.

§ 4
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft.

B E K A N N T M A C H U N G

Ordnungsbehördliche Verordnung über die Freigabe 
des verkaufsoffenen Sonntags 06.12.2020  

im Stadtteil Solingen-Wald 

Aufgrund des § 6 (4) des Gesetzes zur Regelung der Laden-
öffnungszeiten (Ladenöffnungszeitengesetz – LÖG NRW) 
vom 16.11.2006 – in der Fassung vom 22.03.2018 – und 
des § 27 (1) des Ordnungsbehördengesetzes NRW wird von 
der Stadt Solingen als örtlicher Ordnungsbehörde gemäß 
Ratsbeschluss vom 05.12.2019 für den Stadtbezirk Wald 
folgende Verordnung erlassen:

§ 1
(1)  Verkaufsstellen dürfen am 06.12.2020 in der Zeit von 

13:00 bis 18:00 Uhr anlässlich des Walder Weih-
nachtsdorfes innerhalb der in der Anlage gekenn-
zeichneten Flächen geöffnet sein. 

(2)  Die Gebietsgrenzen ergeben sich aus § 2 dieser Ver-
ordnung.

§ 2
Die Geltungsbereiche werden im Einzelnen durch einen 
Straßenverbund (jeweils beide Straßenseiten) definiert.
Walder Kirchplatz, Pützgasse, Friedrich-Ebert-Straße (im Be-
reich des Walder Kirchplatzes bis zur Gebhardtstraße), Stre-
semannstraße (zwischen Wiedenkamper Straße und Walder 
Kirchplatz).
Die Anlagen zu § 2 stellen die räumlichen Geltungsbereiche 
bildlich dar.

§ 3
(1)  Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-

sig im Rahmen des § 1 Verkaufsstellen außerhalb der 
dort zugelassenen Geschäftszeiten offen hält.

(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Gesetzes 
zur Regelung der Ladenöffnungszeiten mit einer Geld-
buße bis zu 5.000,-- Euro geahndet werden.

§ 4
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung der 
Stadt Solingen wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 7 Abs. 6 GO NRW 
eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen dieser ordnungsbehördlichen Verordnung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b) diese Satzung/ordnungsbehördliche Verordnung ist 
nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
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c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

Solingen, 06.01.2020

Tim-O. Kurzbach
Oberbürgermeister

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung der 
Stadt Solingen wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 7 Abs. 6 GO NRW 
eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen dieser ordnungsbehördlichen Verordnung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b) diese Satzung/ordnungsbehördliche Verordnung ist 
nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
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